
Getreu unserem Motto zu den Versicherungsverträgen „ein Rundum-sorglos-Paket für Musik- 
vereine zu schnüren“, haben wir aus den Gesprächen mit den Paten die Rahmenverträge mit 
Top-Leistungsverbesserungen rückwirkend zum 01.01.2025 angepasst. 

Top-Leistungsverbesserungen: 

 	 Haftpflicht
 • Obligatorische Mitversicherung von Mietsachschäden am Probelokal und  
  Schlüsselverlust
 • Obligatorische Mitversicherung von gemieteten Kfz einschließlich Vollkasko: 
  - Kühlanhänger  
  - Ausschankwägen 
  - WC- / Toilettenwägen 
  - Geschirrmobile
  Auch mut- und böswillige Beschädigungen  
  sind versichert! 

 	 Unfall
 • Reduzierung der Versicherungssummen-Varianten  
  von 5 auf 3  
 • Erhöhung der Versicherungssummen: Invalidität,  
  Tod und Krankenhaustagegeld 
 • Mehrleistung mit 300 % 
 • Spezielle Gliedertaxe für Musikvereine 

 	 Pauschale Musikinstrumente-Versicherung
 •  Umstellung auf Neuwertentschädigung   
 •  Reduzierung des Zuschlagbeitrags für Aktive  
  unter 18 Jahren auf 5,00 EUR

Weitere Überlegungen (in Absprache mit den Paten)
 	 Ergänzung des Versicherungsschutzes um eine Vertrauensschaden-Versicherung bei Betrug, 
Diebstahl oder Unterschlagung. 

 	 Zur Vervollständigung des Versicherungsschutzes könnte für Veranstaltungen ein Paket einer 
pauschalen Elektronik- und Zeltversicherung als Jahresvertrag angeboten werden. 

Neuerungen zu den  
Rahmenverträgen zwischen 
der BDMV und der  
SV SparkassenVersicherung.

Alles ohne  
Mehrbeitrag! 
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Vereins-Haftpflicht 

 	Neue Versicherungssumme 10.000.000 EUR für Personen- und/oder Sach- und/oder  
Vermögensschäden – dreifach maximiert 

 	Obligatorische Mitversicherung von Mietsachschäden am Probelokal 
Versicherungssumme 10.000.000 EUR  
Selbstbehalt von 100 EUR entfällt  
Mitversichert sind auch Glasbruchschäden am Probelokal 

 	Verlust von für das Probelokal überlassenen Schlüsseln / Codekarten 
Versicherungssumme 300.000 EUR  
Kein Selbstbehalt 

 	Mietsachschäden an beweglichen Sachen 
Erhöhung der Versicherungssumme von 25.000 EUR auf 100.000 EUR 
Reduzierung des Selbstbehalts von 100 EUR auf 50 EUR 

 	Versichert ist auch der Besitz und die Unterhaltung einer Vereinsgaststätte mit  
Bewirtschaftung in eigener Regie  

 	Versicherungsschutz auch für deliktsunfähige Kinder 

 	Versicherungsschutz in der Eigenschaft als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten 
ohne Begrenzung der Bausumme. 

 	Neuwertentschädigung bei Sachschäden:  
Versicherungssumme 15.000 EUR, Selbstbeteiligung: 250 EUR 

 	Schäden durch Verletzung von Datenschutzgesetzen sowie durch Übertragung elektroni-
scher Daten (Internet-Nutzung) 
•  Versicherungssumme für Schäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen sowie von  
 Persönlichkeits- und Namensrechten: 500.000 EUR  
•  Versicherungssumme für andere Schäden 1.000.000 EUR 

 	  Ansprüche mitversicherter natürlicher Personen untereinander wegen Personen- und/oder 
Sachschäden sind mit Ausnahme von Schäden an Musikinstrumenten versichert.

Leistungsverbesserungen in den  
einzelnen Rahmenverträgen. 



Veranstalter-Haftpflicht

 	 Alle Veranstaltungen des Vereins sind – ohne Begrenzung der Besucheranzahl – pauschal versichert. 
Umzüge sind mitversichert. Ebenso Altmaterialsammlungen. 
Der Versicherungsschutz gilt lediglich nicht für Großveranstaltungen wie Landes- oder Bundesmusik-
feste. Jedoch gesondert versicherbar. 

 	 Neue Versicherungssumme 10.000.000 EUR für Personen- und/oder Sach- und/oder Vermögens- 
schäden – dreifach maximiert 

 	 Mitversicherung von Mietsachschäden an den für die Veranstaltung gemieteten Räumen und  
Gebäuden 
Versicherungssumme 10.000.000 EUR   
Selbstbehalt von 100 EUR entfällt 

 	 Verlust von für die Veranstaltung überlassenen Schlüsseln /Codekarten von Gebäuden / Räumen 
Versicherungssumme 300.000 EUR  
Kein Selbstbehalt 

 	 Mietsachschäden an beweglichen Sachen 
Erhöhung der Versicherungssumme von 25.000 EUR  
auf 100.000 EUR  
Reduzierung des Selbstbehalts von 100 EUR auf 50 EUR 

 	 und ganz wichtig: alle Zusatzrisiken sind immer  
automatisch mitversichert:  

•  Einsatz von Kraftfahrzeugen und/oder Tieren bei  
 Umzügen und Altmaterialsammlungen 

• auch Kaskoversicherungsschutz für diese  
 eingesetzten Kraftfahrzeuge 

• Zelt- und Tribünenauf- und abbau in eigener Regie  
• Hüpf-, Springburgen  
• Kinderkarusselle  
• Feuerwerke  
• Sonnenwend-, Martins- und Osterfeuer  
• Mai- und Weihnachtsbäume  
• Verkaufsstände, Schieß- und Schaubuden 

 	 Immer subsidiär mitversichert in der Veranstalter-Haftpflicht:  
Schäden an gemieteten 

•  Kühlanhängern 
•  Ausschankwägen 
•  WC- / Toilettenwägen 
•  Geschirrmobilen 
Auch mut- und böswillige Beschädigungen sind versichert 
Versicherungssumme von 50.000 EUR  
Selbstbehalt  250 EUR 

 	 Unfallversicherungsschutz für die bei der Veranstaltung eingesetzten Helfer

Neu und innovativ im Versicherungsmarkt!

NEU



Vermögensschaden-Haftpflicht / D&O

 	 Erhöhung des automatisch beinhalteten  
Versicherungsschutzes der Vermögensschaden- 
Haftpflicht von 25.000 EUR auf 50.000 EUR und  
obligatorischer Einschluss einer D&O (Höherversiche-
rung für Organe) mit einer weiteren Versicherungs- 
summe von 50.000 EUR 

 	 Versicherungsschutz auch für nicht eingetragene  
Vereine

Unfall-Versicherung

 	 Wählbare Versicherungssummen-Kombinationen mit Krankenhaustagegeld 
und einer Mehrleistung von 300 %

 

Basis Top Premium

Invalidität  50.000 EUR   75.000 EUR 100.000 EUR

Vollinvalidität   150.000 EUR 225.000 EUR 300.000 EUR

Tod 10.000 EUR 15.000 EUR   20.000 EUR

Krankenhaustagegeld            25 EUR           35 EUR           50 EUR

 	 Generell mitversichert sind: 
•  50.000 EUR für kosmetische Operationen 
•  5.000 EUR Kurbeihilfe 
•  5.000 EUR Sofortleistung bei Schwerverletzungen 
•  3.000 EUR Kostenübernahme für psychologische  
 Betreuung nach einem Unfall 

•  5.000 EUR Zahnbehandlungskosten 

 	 Mitversichert sind der Unfallmanager und  
das Rehabilitationsmanagement 

 	 Helmbonus 

 	 Vereinbart ist die Besondere Bedingung für die Be-
messung des Invaliditätsgrades für die Bundesverei-
nigung Deutscher Musikverbände e. V. (BB BDMV) 
 •  Arm oder Hand oder Finger  100 %  
 •  Auge      80 % 

 •  Gehör auf einem Ohr    70 % 
 •  Gehör auf beiden Ohren  100 % 

 	 Versicherungsschutz für die Helfer bei Veranstal-
tungen oder Altmaterialsammlungen 

 	 Unfallversicherungsschutz für Konzertreisen/Frei-
zeiten/Probewochenenden mit mehr als dreitägiger 
Dauer 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich im Umfang 
des Vertrages auf alle Unfälle der Teilnehmer und Be-
treuer (24-Stunden-Deckung). 

NEU

NEU
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Pauschale Musikinstrumente-Versicherung

 	 Neuwertentschädigung   

 	 Reduzierung des Zuschlagsbeitrag für Aktive unter  
18 Jahren auf 5,00 EUR 

 	 Weltweiter Versicherungsschutz 

 	 Selbstbehalt an jedem Schaden 50 EUR

Klassische Musikinstrumente-Versicherung  
für den Verein oder Einzelmitglieder

 	 Neuwertentschädigung   

 	 Weltweiter Versicherungsschutz 

 	 Selbstbehalt an jedem Schaden 50 EUR

Kraftfahrt-Rahmenvertrag

 	 In der Kaskoversicherung  
Versicherungsschutz für die Differenz des Selbstbehalts bei 
nicht mitversicherten Selbstfahrer-Vermietfahrzeugen

Die pauschale Musikinstrumenten-Versicherung und der 
Kraftfahrt-Rahmenvertrag können ohne Mitversicherung  
im Haftpflicht-, Unfall- und Vermögensschaden-Haft-
pflicht-Rahmenvertrag nicht abgeschlossen werden.
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